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Liste DU gewinnt von allen Parteien
Die Wählerliste DU hat an den
vergangenen Landtagswahlen
gewonnen, die VU hat verloren.
Doch eine Analyse der Wähler-
ströme zeigt, dass es Wechsel
zwischen allen Parteien gab –
in einem Umfeld mit steigen-
den Zahlen an Wechselwählern.

Von Richard Brunhart

Gamprin. –Weniger als die Hälfte der
Wähler, die an den diesjährigen Land-
tagswahlen DU gewählt haben, haben
bei den vorangegangenen Wahlen VU
gewählt, führte der Politologe Wilfried
Marxer gestern an der Präsentation
der Ergebnisse einer Nachwahlbefra-
gung aus (siehe Grafik). Mehr als jeder
Dritte DU-Wähler hat sich davor für
die FBP entschieden. Und auch die FL
hat an DU verloren. Rund 12 Prozent
der DU-Wähler wechselten von der
FL zu der neuen Wählerliste. Die FL
konnte allerdings auf der anderen Sei-
te Wähler der beiden Grossparteien
gewinnen, an die sie nur sehr wenige
Wähler verloren hat. Zudem konnten
die FL wie auch DU relativ viele vor-
malige Nichtwählende oder Neuwäh-
lende gewinnen.

Tradition bei Grossparteien wichtig
Vor allem die VU hat kaum Wähler da-
zugewinnen können – weder von vor-
maligen FL- oder FBP-Wählern noch
von vormaligen Nichtwählenden oder
Neuwählenden. In alle Richtungen

musste sie einen Nettoverlust hinneh-
men. Über 90 Prozent der VU-Wähler
wählten bereits 2009 die Union. Das
zeigt sich auch in den Wahlmotiven.
Bei den VU-Wählern spielt die Tradi-
tion eine sehr bedeutende Rolle. Wie
Marxer ausführte, wäre es für die Par-
teien jedoch wünschenswert, wenn sie
Wähler aus anderen Gründen gewin-
nen könnten. Bei der FBP, für deren
Wähler die Tradition ebenfalls das be-
deutendste Wahlmotiv war, sind die
Zugewinne von anderen Parteien
auch relativ bescheiden.

Bildung nicht entscheidend
Gründe für die Abwanderung von der
VU, der Partei, die aus den Wahlen
2009 als stärkste Gruppe hervorging,
gibt es wohl verschiedene. Wie Marxer
ausführte, üben die vormaligen VU-
Wähler, die sich in diesem Jahr anders
entschieden haben, beispielsweise
stärkere Kritik am Umgang mit den
staatlichen Finanzen als die verbliebe-
nen VU-Wähler. Weiter würden sich
Erstere eher für eine restriktivere Zu-
wanderungspolitik und eher gegen
Steuererhöhungen aussprechen. Und
zudem zeichneten sie sich durch einen
hohen Vertrauensverlust in die liech-
tensteinische Politik und eine tiefere
Demokratiezufriedenheit aus. Keine
signifikanten Unterschiede konnte
Marxer bei den soziodemografischen
Merkmalen Alter, Geschlecht und Bil-
dung ausmachen.

Diese sind gemäss dem Politologen
auch für die Wahlentscheidung insge-

samt nicht massgeblich. Dafür gibt es
deutliche Unterschiede bei den Wäh-
lerschichten bezüglich Konservatis-
mus beziehungsweise Liberalismus
und einer Links-Rechts-Selbsteinstu-
fung. Die FL kann im konservativen
Lager kaum Stimmen gewinnen, ist
bei den progressiven Wählern aber re-
lativ stark. Die FBP-Wähler dagegen
sind konservativer als der Durch-

schnitt. Die Wähler der FBP schätzen
sich selbst auch eher rechts ein, wäh-
rend die Wähler der FL sich selbst in
einem linken Spektrum sehen. Die
VU-Wähler verorten sich am häufigs-
ten in der Mitte.

Unterschiede in Sachfragen
Die DU-Wähler sind vergleichsweise
gleichmässig über diese drei Gruppen

verstreut. «Das hängt vielleicht damit
zusammen, dass sie ideologisch noch
nicht ein erkennbares Profil hat», sag-
te Marxer. Bei einigen Sachfragen un-
terscheiden sich die DU-Wähler aber
deutlich von den Wählern der drei an-
deren Parteien. Sie sprechen sich am
deutlichsten dafür aus, die Zuwande-
rungspolitik restriktiv zu halten, und
sie zeigen sich am kritischsten gegen-
über einem eigenständigen Landes-
spital. Das Programm hat aber wie bei
den Grossparteien bei relativ wenigen
Bürgern den Ausschlag gegeben, DU
zu wählen. Relativ wichtig waren das
Landtagsteam und andere Gründe.

Besonders bei den FL-Wählern war
das Programm ein wichtiger Grund
für ihre Entscheidung – wie auch be-
reits in den Vorjahren. Für rund 45
Prozent war es ausschlaggebend. Zum
Vergleich dazu war das Programm bei
DU für rund 22 Prozent, bei der FBP
für knapp 10 Prozent und bei der VU
für rund 6 Prozent der Wähler ent-
scheidend. Nicht überraschend unter-
scheiden sich die FL-Wähler in den
Sachfragen, insbesondere beim Lö-
sungsansatz für die Verkehrsproble-
matik, von den Wählern anderer
Gruppierungen. Während sich insge-
samt rund 60 Prozent für den öffent-
lichen Verkehr und 40 Prozent für
Strassenbau aussprechen, wollen 80
Prozent der FL-Wähler den öffentli-
chen Verkehr stärken. Eindeutig zu-
ordnen lassen sich Wähler nach ein-
zelnen Sachfragen wie auch der Poli-
tikzufriedenheit aber nicht.

Vor allem treue Wähler bei Grossparteien: Die VU konnte kaum Wähler gewin-
nen, die vor vier Jahren eine andere Partei bevorzugten. Die FBP verzeichnete
nur leichte Gewinne bei vormaligen VU-Wählern. Die FL konnte demgegenüber
trotz Verlusten an die Wählerliste DU zulegen. Grafik Ralph Vogt

Gefälle zur Schweiz im
Asylwesen vermeiden
Liechtenstein hat zehn zusätz-
liche Länder auf die Liste der
sogenannt sicheren Heimat-
und Herkunftsstaaten für Asyl-
suchende aufgenommen. Mit
dieser pragmatischen Ein-
teilung der Länder sollen die
Verfahren beschleunigt werden.

Vaduz. – Personen, die «aus begrün-
deter Furcht vor Verfolgung wegen ih-
rer Rasse, Religion, Staatszugehörig-
keit, Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten sozialen Gruppe oder wegen ihres
Geschlechts oder wegen ihrer politi-
schen Überzeugung» um Asyl ansu-
chen, wird gemäss Asylgesetz Schutz
geboten. Dies gilt unabhängig davon,
aus welchen Staaten sie kommen.

Präventive Wirkung erzielen
Dennoch werden in der Asylverord-
nung Länder aufgelistet, die als siche-
re Heimat- und Herkunftsstaaten gel-
ten. Wie Hans Peter Walch, Leiter des
Ausländer- und Passamts, auf Anfrage
erklärte, zielt diese pragmatische Ein-
teilung der Länder darauf ab, die Ver-
fahren zu beschleunigen. Denn Asyl-
gesuche von Personen aus diesen Län-
dern würden in erster Instanz grund-
sätzlich für unzulässig erklärt, wäh-
rend bei Asylsuchenden aus anderen
Ländern die Situation im Heimat- be-
ziehungsweise im Herkunftsstaat vor
einem Entscheid genauer beachtet
werde. Können die Personen aus si-
cheren Heimat- und Herkunftsstaaten
dennoch Asylgründe vorbringen,
müssen sie dies in der nächsten In-
stanz tun.

Zudem erwartet Walch dass diese
Einteilung präventiv wirkt. Insbeson-
dere würde es für Personen aus Län-

dern, mit denen Liechtenstein eine Vi-
sabefreiung vereinbart hat, schwierig,
für ihre Schutzbedürftigkeit zu argu-
mentieren: Beispielsweise wenn ih-
nen die Behörden im Herkunftsland
einen biometrischen Pass ausgestellt
haben, sei eine Verfolgung wenig
glaubwürdig.

An Schweiz angeglichen
Liechtenstein arbeitet im Ausländer-
bereich sehr eng mit den zuständigen
Schweizer Behörden zusammen. Dies
gilt auch für das Asylwesen. Ein Ziel
der Liechtensteiner Asylgesetzge-
bung ist es daher, dass die entspre-
chenden Regelungen mit denjenigen
in der Schweiz möglichst vergleichbar
sind, um so ein Gefälle zwischen den
Nachbarländern mit ihren sehr ähnli-
chen Verfahrensabläufen zu vermei-
den.

Aus diesem Grund hat die Regie-
rung eine Revision der Asylverord-
nung beschlossen. Die wesentlichste
Änderung stellt dabei die Anpassung
der Liste der sicheren Heimat- und
Herkunftsstaaten an jene der Schweiz
dar, welche nach Konsultation der so-
genannten beratenden Kommission
erfolgt ist. In diesem Rahmen wurden
neben den EU- und Efta-Staaten, Al-
banien, Bosnien-Herzegowina, Maze-
donien, Montenegro und Serbien
zehn zusätzliche Staaten in die Liste
aufgenommen. Das sind Benin, Burki-
na Faso, Ghana, Indien, Kosovo, Kroa-
tien, Moldova (ohne Transnistrien),
Mongolei, Senegal und Ukraine. Zu-
sätzlich wurden auf Anregung der be-
ratenden Kommission die Bahamas
sowie St. Kitts and Nevis in die Liste
aufgenommen, mit denen Liechten-
stein Visabefreiungsabkommen unter-
zeichnet hat. (ikr/rb)

Gewässerschutzverordnung abgeändert
Vaduz. – In der Gewässerschutzver-
ordnung werden neu die besonders ge-
fährdeten Gewässerschutzbereiche
umschrieben und die notwendigen
Schutzmassnahmen festgelegt. Kon-
kret geregelt ist auch die Bewilligungs-

pflicht für Aktivitäten in den besonders
gefährdeten Bereichen. Es besteht zu-
dem eine Verpflichtung, Gewässer-
schutzkarten zu erstellen, in denen die
besonders gefährlichen Bereiche er-
sichtlich gemacht werden. (ikr)

Vereinbarung erhöht die 
Freizügigkeit 
In der gestrigen Sitzung hat die
Regierung dem Beitritt Liech-
tensteins zur Interkantonalen
Vereinbarung über Beiträge an
die Bildungsgänge der höheren
Fachschulen vom 22. März
2012 zugestimmt. 

Vaduz. – Die Vereinbarung tritt auf
Schuljahr 2013/14 in Kraft, sofern
dieser zehn Schweizer Kantone bei-
getreten sind. Liechtenstein ist seit
1999 vollwertiges Mitglied der Inter-
kantonalen Fachschulvereinbarung
(FSV), welche den Zugang zu den
Lehrgängen der höheren Berufsbil-
dung regelt.

Höhere Berufsbildung stärken
In der Schweiz wird nun die FSV
durch die Interkantonale Vereinba-
rung über Beiträge an die Bildungs-
gänge der höheren Fachschulen
(HFSV) abgelöst. Die HFSV ist eine
Finanzierungsvereinbarung zwischen
den Kantonen, an der sich Liechten-
stein auf der Grundlage der eigenen
Gesetzgebung und mit denselben
Rechten und Pflichten wie ein Verein-

barungskanton beteiligen kann. Sie
wird nach ihrem Inkrafttreten den
Lastenausgleich zwischen den Verein-
barungskantonen für die Studieren-
den der Höheren Fachschulen regeln.
Im Vergleich zur FSV bringt die HFSV
eine verbesserte Freizügigkeit für die
Studierenden mit sich. Weitere Vortei-
le soll die HFSV bei der Kostentrans-
parenz sowie der Förderung von Bil-
dungsgängen von erhöhtem öffentli-
chem Interesse bringen.

Keine zusätzlichen Kosten
Mit der Vereinbarung werden weder
neue finanzielle Lasten oder Ver-
pflichtungen übernommen noch be-
stehende Rechte eingeschränkt. Viel-
mehr sichert der Abschluss dieser Ver-
einbarung die Aufrechterhaltung be-
stehender Rechte. Derzeit fördert das
Land die höhere Berufsbildung mit
rund 1,3 Millionen Franken pro Jahr.
Jährlich beginnen rund 150 in Liech-
tenstein wohnhafte Personen einen
berufsbegleitenden oder Vollzeit-
Lehrgang der höheren Berufsbildung,
vorwiegend in den Fachschulen der
Kantone St. Gallen, Graubünden und
Zürich. (ikr)

Altlasten-Verordnung
angepasst 
Vaduz. – Die Regierung hat in ihrer
gestrigen Sitzung die Abänderung der
Verordnung über die Sanierung von
belasteten Standorten genehmigt. Die
Abänderung erfolgte nach eingehen-
der Prüfung der schweizerischen Alt-
lasten-Verordnung, die ebenfalls revi-
diert wurde. Es wurde beschlossen,
die entsprechenden Änderungen
auch in Liechtenstein zu überneh-
men. Mit der Anpassung der liechten-
steinischen Altlasten-Verordnung
werden unter anderem die Begriff-
lichkeiten an die Gewässerschutzge-
setzgebung angeglichen. 

Präzisiert wird die Überwachungs-
bedürftigkeit des Grundwassers und
der oberirdischen Gewässer im Um-
feld von belasteten Standorten. Ist
ein Standort überwachungsbedürf-
tig, so verlangt das Amt für Umwelt,
dass ein Konzept zur Überwachung
erstellt wird und Massnahmen ge-
troffen werden, damit keine Gefah-
rensituationen eintreten. In einem
neuen Anhang zur Altlasten-Verord-
nung werden auch die Konzentrati-
onswerte für die Beurteilung der Sa-
nierungsbedürftigkeit von Böden
festgelegt. (ikr)

Lohnvereinbarungen
neu geregelt
Vaduz. – Die Regierung hat in ihrer
gestrigen Sitzung für verschiedene
Branchen die Abänderung der Verord-
nung über die Allgemeinverbindli-
cherklärung der Gesamtarbeitsver-
träge genehmigt. Die Abänderungen
betreffen insbesondere die Lohn- und
Protokollvereinbarungen für das Jahr
2013. 

Neu geregelt wurden die Mindest-
löhne und andere berufstechnische
Rahmenbedingungen in folgenden
Branchen: Autogewerbe, Floristenge-
werbe, Schreinergewerbe, Detailhan-
delsgewerbe, Haustechnik- und
Spenglergewerbe, Metallgewerbe,
Elektro-, Elektronik- und Radio/TV-
Gewerbe, Ofenbauer- und Plattenle-
gergewerbe, Baumeister- und Pfläste-
reigewerbe. Die Verordnungen treten
ab sofort in Kraft und gelten bis zum
Ende des Jahres 2013. (ikr)

Vaduz. – Die Regierung hat in ihrer
Sitzung vom 12. März den Vernehm-
lassungsbericht zur Abänderung des
Gesetzes über die Arbeitsvermittlung
und den Personalverleih (Arbeitsver-
mittlungsgesetz, AVG) zur Umset-
zung der Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates über Leih-
arbeit verabschiedet. Die Vernehmlas-

sungfrist für die Verbände, Institutio-
nen sowie die Gemeinden endet am
31. Mai 2013. 

Der entsprechende Vernehmlas-
sungsbericht kann bei der Regie-
rungskanzlei beziehungsweise auf
der Homepage www.rk.llv.li (unter
Vernehmlassungen) bezogen wer-
den. (ikr)

Arbeitsvermittlungsgesetz verabschiedet

Sportkinesiologie
Für mehr Freude und Leistung im
Sport! Die Teilnehmenden erhalten
einen Einblick in die Möglichkeiten
der Sportkinesiologie und können
verschiedene Techniken und Übun-
gen anwenden. Der Kurs 181 unter
der Leitung von Flurin Caviezel,

dipl. integrativer Kinesiologe findet
am Samstag, 23. März, von 9 bis 12
und 13 bis 16 Uhr im Zuschg-Gebäu-
de in Schaanwald statt. Mit Voran-
meldung.

ERWACHSENENBILDUNG

Anmeldung/Auskunft: Erwachsenenbildung
Stein Egerta, Schaan, Tel. +423 232 48 22,
E-Mail: info@steinegerta.li


